
 
 

 
 

 
 

     SV Wasserfreunde Dülmen 1966 e.V.  
                           Mitglied des Schwimmverbandes 
                                       Nordrhein-Westfalen e.V. 
   

     Mitgliedsbeiträge gültig ab 01.01.2025  
 
Beiträge / wiederkehrende Zahlungen nach Trainingseinheiten (TE) pro Woche: 
 
Mitgliedsbeitrag: 
Schwimmer/-innen bis 15 Jahre 1 TE/Woche    EUR 65,-- pro Halbjahr 
Schwimmer/-innen ab 16 Jahre  1 TE/Woche    EUR 74,-- pro Halbjahr 
 
Passive Mitglieder (ohne Trainingsbeteiligung)    EUR 20,-- pro Halbjahr 
 
 
Wettkampfgruppen: 
Schwimmer/-innen ab 2 TE/Woche     EUR 110,-- pro Halbjahr 
 
dsv-Lizenzgebühren für Wettkampfschwimmer/-innen: 
erstmalige Registrierungsgebühr      EUR 10,-- einmalig 
jährliche Wettkampflizenzgebühr (8 bis 11 Jahre)   EUR 15,-- pro Jahr  
jährliche Wettkampflizenzgebühr (12 Jahre und älter)   EUR 25,-- pro Jahr  
(Stand: Dezember 2017, gemäß gültiger dsv-Wettkampflizenzordnung) 
 
Gebühren/ einmalig: 
Aufnahmegebühr je Mitglied      EUR 10,-- einmalig 
Grundgebühr für die Schwimmausbildung*    EUR 70,-- einmalig 
zzgl. anteiliger Halbjahresbeitrag 
 
Die o.g. regelmäßigen Beiträge werden für ein halbes Jahr im Voraus, am 15.01. und am 15.07. eines jeden Jahres 
fällig und dem Einzugskonto belastet. Der Erstbeitrag für das laufende Halbjahr sowie die Einmalbeiträge werden 
zeitnah (frühestens nach Ablauf der Fälligkeitsfrist von 2 Tagen) nach Vorlage der schriftlichen Anmeldung und 
Erteilung des SEPA-Mandates vom Verein per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen.  
 
Der Verein zieht die Beiträge automatisch mittels SEPA-Basis-Lastschrift ein. Es werden daher nur Anmeldungen mit 
erteiltem SEPA-Lastschriftmandates entgegengenommen. 
Sollten die Beiträge mangels ausreichender Kontodeckung, unberechtigtem Widerruf oder ungültiger Kontoverbindung 
nicht eingelöst werden, trägt der Beitragspflichtige neben dem fälligen Beitrag zusätzlich die dem Verein durch die 
Rückbuchung entstandenen Bankgebühren und -kosten. 
 
Bei fehlenden Beitragszahlungen behält sich der Verein vor, nach einmaliger Mahnung, das Mitglied aus dem Verein 
auszuschließen und die Mitgliedschaft aufzuheben. 
 
Kündigungen und Änderung der Mitgliedschaft von Aktiv auf Passiv sind satzungsgemäß spätestens 6 Wochen vor 
Ablauf eines jeden Halbjahres  
schriftlich oder per E-Mail abzugeben. 
à bis zum 15.05. des laufenden Jahres:  Kündigung zum 30.06. des laufenden Jahres 
à bis zum 15.11. des laufenden Jahres: Kündigung zum 31.12. des laufenden Jahres 
 
 
 
 

    
             
             
             

    

Die Kündigungen sind zu richten an:  Schwimmverein Wasserfreunde Dülmen 1966 e.V.
  Jan-Philipp Wies
  Zur Langen Brücke 11

46569 Hünxe
  bzw.per E-Mail an:  info@wasserfreunde-duelmen.de

     
1.Vorsitzende: Astrid Bienhüls, Plusch 15, 48249 Dülmen 

Kassierer: Jan-Philipp Wies, Zur Langen Brücke 11, 46569 Hünxe
Bankverbindung: VR-Bank Westmünsterland eG, IBAN: DE91 4286 1387 2711 8009 00; BIC: GENODEM1BOB

Sportstätte: düb, Nordlandwehr 99, 48249 Dülmen 
Internet: www.wasserfreunde-duelmen.de
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Eine schriftliche Kündigungsbestätigung erfolgt nur elektronisch per E-Mail bei Angabe/Vorliegen einer gültigen E-
Mailadresse. 
 
Sollte das Kündigungsschreiben nicht bis zu den o.g. Terminen vorliegen bzw. per E-Mail eingegangen sein, wird der 
Mitgliedsbeitrag für das folgende Halbjahr fristgerecht fällig. 
 
Die jedem Schwimmer überlassene Mitgliedskarte in Form des “Deutschen Sportausweises“ ist ebenfalls 
nach Ablauf der Mitgliedschaft an den Verein zurück zu geben. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Karte 
vereinsseitig, gebührenpflichtig gesperrt und die anfallende Sperrgebühr von derzeit EUR 10,00 dem 
austretenden Mitglied nachträglich in Rechnung gestellt. Die Belastung dieser Gebühr erfolgt dann ebenfalls 
über das angegebene Einzugskonto des Zahlungspflichtigen. 
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